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84 SCHWEIZERKUNST

Wettbewerb
für Entwürfe zu einem neuen Münzbilde für das schweizerische

Fünffrankenstück.
In den dieser Nummer beiliegenden Vorschriften dieses Wettbewerbs

sind die Mitglieder des Preisgerichts nicht mit Namen genannt. Wir haben
sofort nach Kenntnisnahme (11. September) ein Schreiben an die eidgen.
Münzstätte gerichtet, in welchem wir auf die dringende Notwendigkeit
baldigster Nennung des Preisgerichtes durch die Presse hinwiesen.

Ebenso haben wir betr. Art. 8 (nicht Gehaltensein des Finanzdeparte-
ments an die Ausführung eines vom Preisgericht vorgeschlagenen Ent-
wurfes) die Vorbehalte gemacht, welche der Auffassung unserer Gesell-
schaff betr. Wettbewerbsbedingungen entsprechen.

MITTEILUNGEN DER SEKTIONEN

Sektion Basel. In der Nacht vom 20. zum 21. August sind die Eresfcen
über der Zivilstandstafel auf dem Münsterplatz, die Nifeians StoecfcZin ver-
gangenen Winter im Auftrag des Staatlichen Kunstkredites geschaffen hat,
in böswilliger Weise mit Farben überschmiert worden. Unsere Sektion
ist mit diesem Protest an die Presse gelangt:

Zum Vandalismus auf dem Münsterplatz.
Die schändliche Zerstörung der Fresken von Nikiaus Stoecklin über der Zivilstands-

tafel hat die Basler Kunstkreise auf das Empfindlichste erregt.
Könnte diese bedauerliche Tat als ein blosser frecher Lausbubenstreich aufgefasst

werden, so wäre sie wohl betrüblich, aber man dürfte ihr nicht mehr Beachtung schenken,
als dass man sofort die gründliche Wiederherstellung der Bilder betreiben müsste.

Wenn man aber die Stimmung kennt, die in gewissen Kreisen unserer Bevölkerung
gegen dieses Werk und gegen die Werke unserer jungen Künstlerschaft überhaupt
herrscht, und wenn man vor allem die satanisch gründliche und planvolle Art der Zer-
Störung richtig betrachtet, so kann man leider nicht mehr die Ahnungslosigkeit aufbringen,
es sei diese peinliche Tat nur aus Bubenübermut und Kinderunsinn entstanden.

Man muss sie vielmehr erkennen als das, was sie ist, als ein bewwssler and loohlüber-
legier Schlag ins öesichl gegen den Urheber der Fresken und gegen die Tätigkeit der ge-
samten jüngeren Künstlerschaft überhaupt, und damit auch gegen alle die, welche diesen
Künstlern ein Wirkungsfeld ermöglichen. Angesichts dieser Tatsache, die sich in dem
brutalen Handstreich dokumentiert, erheb! sich die gesamte Künstlerschaft aller JBichlitngen
einmütig wie ein .Mann. Sie appelliert an das Gerechtigkeitsgefühl und die Kunstliebe
unserer weiteren Bevölkerung in der Ueberzeugung, dass sie dieser verletzenden Tat ihre
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